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Anwendung

Planungsvorgabe / Ausführung

Maßnahmen

Wesentliche verkehrs-
rechtliche Grundlagen

Wesentliche 
Planungsgrundlagen

Bemerkungen

PM 08 Klimafolgenanpassung in städtischen Bereichen
Lage: Innerorts 

• Aufwertung Fußverkehrsbereiche
• Verbesserung Aufenthaltsqualität
• Ermöglichung	fußläufi	ger	Mobilität	bei	Hitzeperioden

• Angebotserweiterung der möglichen Sitzgelegenheiten auf Wegen und 
Plätzen

• Beschattung von Wegen und Plätzen
• Steigerung des Grünanteils in städtischen Bereichen

• Aufstellen von mobilen Sitzmöbeln
• Aufstellen	von	mobilen	Bäumen	in	Kübeln
• Aufstellen	von	mobilen	Blumenbeeten	in	Kübeln
• Aufstellen von Trinkwasserspendern
• Aufstellen mobiler Springbrunnen
• Installation von Sonnensegeln zur Beschattung

• RASt, EFA, ESG 

• Bei starker Nutzung und hoher Frequentierung der mobilen bzw. tem-
porären Einrichtungen sollten diese in dauerhafte Lösungen überführt 
werden

• Ist	eine	fl	exible	Nutzung	von	Platzbereichen	gewünscht,	z.B.	bei	Stadt-
festen, Märkten etc., können die mobilen Elemente dauerhaft genutzt 
und bei Bedarf jeweils versetzt werden
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Anwendung

Planungsvorgabe / Ausführung

Maßnahmen

Wesentliche verkehrs-
rechtliche Grundlagen

Wesentliche 
Planungsgrundlagen

Bemerkungen

PM 09 Freihalten von Sichtfeldern
Lage: Innerorts

• Querungsstellen mit unzureichenden Sichtverhältnissen, unabhängig 
von der Bevorrechtigung oder Unterordnung des Fußverkehrs

• Im Verlauf wichtiger Fußverkehrsachsen

• Freihalten der Sichtfelder vor Querungsstellen
• Erhöhung der Verkehrssicherheit
• Sicherstellung des Freihaltens von Sichtfeldern

• Ggf.	Entfall	von	Kfz-Parkplätzen
• Entfernung möglicher weiterer Sichthindernisse aus dem Sichtfeld wie 

Verkehrszeichen, Schaltkästen, Müllcontainer etc.
• Installation mobile Elemente
• Ggf. zusätzliche Markierung zur Abgrenzung des Sperrbereiches

• StVO, VwV-StVO

• RASt, EFA, R-FGÜ

• Gelbe	Klappbaken	(siehe	Fotos)	und	Markierungen	sind	nur	bei	kurz-
fristigen,	temporären	Maßnahmen	zulässig	(vgl.	hierzu	die	Hinweise	zu	
Verkehrsversuchen	in	Abschnitt	2.2)	

• Dauerhafte	Maßnahme	über	Markierung	Sperrfl	äche	und	ggf.	gesichert	
durch	Baken	und/oder	fl	ache	Pfl	anzkübel	gegen	Beparken,	langfristig	
ist ein entsprechender Umbau zur Freihaltung der Sichtfelder vorzu-
sehen

• Befi	nden	sich	im	Sichtfeld	Grünfl	ächen,	so	ist	darauf	zu	achten,	dass	
nur	Pfl	anzen	/	Gehölze	mit	niedriger	Wuchshöhe	verwendet	werden
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Fachliche Begleitung:

www.igs-ingenieure.de

Konzeption und Gestaltung:

www.p3-agentur.de

Erstveröffentlichung innerhalb der  
Loseblattsammlung 05/2024 
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Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und 
fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden  
und Kreise in NRW e.V. 
c/o Rathaus Stadt Krefeld
Von-der-Leyen-Platz 1 
47798 Krefeld
Tel.: 0 21 51/86-42 83
E-Mail: info@agfs-nrw.de
www.agfs-nrw.de

Agentur für  
Kommunikation  
und Mobilität GmbH

Mit freundlicher Unterstützung:

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Ver-
kehr begrüßt den AGFS-Leitfaden „Sofortmaßnahmen 
– Hinweise zu schnell umsetzbaren Maßnahmen für 
den Fuß- und Radverkehr“ ausdrücklich.

Denn mit dieser Veröffentlichung unterstützt die 
AGFS die Kommunen in NRW bei der schnellen Rea-
lisierung von zusammenhängenden Netzen für den 
Fuß- und Radverkehr.

Der Leitfaden ist kein Ersatz, sehr wohl aber eine Er-
gänzung der bestehenden Regelwerke. Individuelle 
und evtl. langwierige Recherchen sind nicht erforder-
lich. Die Steckbriefe des Leitfadens beinhalten alle 
wichtigen Informationen und Quellen.

Insbesondere alle StVO-Maßnahmen entsprechen 
der aktuellen Rechts- und Erlasslage in NRW, sind 
mit dem Ministerium als Oberster Straßenverkehrs-
behörde abgestimmt und können somit grundsätzlich 
rechtssicher angeordnet werden.

Selbstverständlich bedarf es immer einer qualifizierten  
Fachplanung und einer Entscheidung in jedem Einzel-
fall.  

Der Leitfaden zeigt deutlich, dass es eine Vielzahl von 
Maßnahmen gibt, die Lücken schnell, ressourcen-
schonend und sicher beseitigen. Das Ziel ist, in NRW 
auch in Zeiten knapper Kassen zusammenhängende 
und durchgehend nutzbare Netze zu schaffen.

Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen


